
kehrssicherungspflicht). Diese Maßnahmen sind der unte-
ren Naturschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen ; alle an-
deren Maßnahmen dürfen nur im Einvernehmen mit der un-
teren Naturschutzbehörde durcheeführt werden.

$s
Befreiungen

(1) Von den Verboten und Beschränkungen nach g 3 dieser
Verordnung kann im Einzelfall Befreiung erteilt werden,

l. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die Befrei-
ung erfordern oder

2. der Vollzug der Bestimmung zu einer offenbar nicht beab-
sichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit
den öffentl ichen Belangen i.S.d. BayNatSchG,
insbesondere mit dem Schutzzweck des geschützten Na-
turdenkmals, vereinbar ist oder

3. die Durchführung der Vorschrift zu einer nicht gewollten
Beeinträchtigung von Natur und Landschatt führen wür-
de.

(2) Zuständig für die Erteilung der Befreiung ist das Landrats-
amt Würzburg als untere Naturschutzbehörde.

$ 6
Anzeigepflichten

Der Eigentümer und der Besitzer des Naturdenkmals hat nach
Art. 50Abs. I BayNatSchG erhebliche Schäden und Mängel am
Naturdenkmal unverzüglich dem Landratsamt Würzburg -unte-
re Naturschutzbehörde- anzuzeisen.

$ 7
Ordnungswidrigkeiten

(l) Nach Art.52 Abs. 1 Nr. 3 BayNatSchG kann mit Geldbuße
bis zu 50.000,- €belegt werden, wer entgegen g 4 Nr. 3 Satz 2
eine Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig anzeigtbzw. für die
Maßnahme nicht das erforderliche Einvernehmen der unreren
Naturschutzbehörde einholt.

(2) Nach Art.52 Abs. I Nr. 3 BayNarSchG kann mit Geldbuße
bis zu 50.000,- € belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig den Verboten des g 3 Abs. I undAbs. 2 Nrn. I - 8 dieser
Verordnung zuwiderhandelt.

(3) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann rnit Geldbuße
bis zu 50.000,- € belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig einer vollziehbaren Auflage zu einer Befreiung nach $ 5
dieser Verordnung nicht nachkommt.

$ 8
Inkrafttreten

Diese verordnung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntma-
chung im Amtsblatt des Landkreises Würzburg in Kraft.

Würzburg. den 05.03 .2007

LANDRATSAMT WUNZEUNC

Zorn
Landrat

Az.: FB 24.1-173-Sch-009-07
Verordnung des Landratsamtes Würzburg über die Ande-
rung von Naturdenkmälern im Landkreis Würzburg vom
05.03.2007

Aufgrund von Art. 9 Abs. I bis 3, Art. 45 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Art.
37 Abs. 2 Nr. 3 Bayer. Naturschutzgesetz - BayNarSchG -
(BayRS 791- 1-U) i.d.F. der Bekannrmachung vom 23. Dezember
2005 (GVBI. 200q, S. 2) wird die Verordnung des Landkreises
Kitzingen vom 19.11.1940, veröffentl icht im Amtsblam des
Landkreises Kitzingen 1941 (vor der Gebietsreform) wie folgt
neu gefasst:

s1
Schutzgegenstand

(l) Die nachstehend bezeichnete Einzelschöpfung der Natur
auf Grundstück Fl.Nr.l l l12 der Gemarkung Prosselsheim
wird als Naturdenkmal eeschützt:

I Linde

(2) Zur Sicherung des Naturdenkmals erstreckt sich der Schutz
auch auf die Umgebung. Der geschützte Bereich entspricht
dabei der Fläche. die von der Baumkrone überdeckt wird.

$ 2
Schutzzweck

Es liegt im ötfentlichen Interesse, den Baum wegen seiner
heimatkundlichen, landschaftsästhetischen und ökologischen
Bedeutung zu schützen und zu erhalten.

$ 3
Verbote

(l) Nach Art. 9 Abs. 4 BayNatSchG isr es verboren, das in g I
dieser Verordnung näher bezeichnete Naturdenkmal ohne
Befreiung ($ 5) des Landratsamtes Würzburg -untere
Naturschutzbehörde- zu entfernen, zu zerstören, zu be-
schädigen, zu verändern oder Handlungen vorzunehmen,
die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung
des Naturdenkmals oder seiner geschützten Umgebung
führen können.

(2) Es ist deshalb vor allem verboren,

l. am Naturdenkmal Gegenstände zu befestigen oder anzu-
bringen,

2. den Baum zuverletzen sowie Aste oder Zweisezu entfer-
nen,

3. das Naturdenkmal mit Farbe zu bestreichen,

4. in der geschützten Umgebung des Naturdenkmals zu zel-
ten, zu lagern oder Feuer zu machen,

5. in der geschützten Umgebung des Naturdenkmais Maß-
nahmen durchzuführen, die geeignet sind, den Bestand
des Naturdenkmals zu beeinträchtigen, z.B. Boden-
bestandteile abzubauen, Grabungen, Sprengungen oder
Bohrungen vorzunehmen, Stellplätze neu anzulegen oder
die Bodengestaltung in sonstiger Weise zu verändern,

6. in der geschützten Umgebung des Naturdenkmals Abtäl-
le und Material jeglicher Art abzulagern oder Fahrzeuge
abzustellen,

7. in der geschützten Umgebung des Naturdenkmals bauli-
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che Anlagen i.S.d. Bayer. Bauordnung -BayBO- z-u er-
richten, auch wenn dies keiner Baugenehmigung bedarf-.
st-rwie Draht- oder Rohrleitunsen zu verleqen oder zu er-
r ichten.

[J. in der geschützten Urngebung des Naturdenkmals Maß-
nahmen durchzuführen. die geeignet sind, den Wasser-
haushalt im Wurzelbereich des geschützten Baumes zu
verändern.

$ 4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten nach $ 3 sind folgende Tä-

t igkeiten:

l .  die zur Erhaltung der FLrnktionsfähigkeit des Naturdenk-

mals vom Landratsämt Wtirzbur,g als untere Naturschutz-

behörde ange ordrreten Üherwachungs-. Schutz- und

Pf-le-eemafSnahmen,

2. das Aufstel len ocler Anbringen von Zeichen oder Schi l-

dern, die auf den Schutz oder die Bedeutung des Natur-

denkmals hinweisen. oder von Wegemarkiernngen, Warn-

taf 'eln, Ortshinweisen, Sperrzeichen oder sonstigen Ab-

sperrungen. wenn die Maßnahmen äuf Veranlassung des

Landratsamtes oder inr Einvernehnren rnit dem Lanclratsamt

Würzbu r-s als untere N at u rsch u tzbehörde erfill -9ten.

3. Mafinahrnen zLrr Abwehr unrnit telbnr drohender Gefhhren

ft ir  Leib und Leben von Menschen oder für erhebliche

Sachwerte ( insbesondere in Wahrnehmung einer Verkehrs-

sicherungspfl icht).  Diese Maßnahnren sind der Lrnteren

Naturschr-rtzbehörde unverzügltch anzuzeigen; alle ande-

ren Maßnahmen di" ir fen nur im Einvernehmen mit der unte-

ren Naturschutzbehörde durchseflhrt werden.

$s
Befreiungen

(l) Von den Verboten und Beschränkungen nach $ 3 dieser
Verordnung kann im E,inzelfall Befreiung erteilt werden,
wenn

l. i. iberwiegende Gründe cles allgemeinen Wohls die Be-
frei un-u erfbrdern oder

2. der Vrllzug cler Bestirlnrung zlr einer of'fenbar nicht be-
absichtigten Härte führen würde und die Abweichung
rnit den öff 'entl ichen Belangen i.S.d. BayNatSchG
insbesondere rnit deni Schiftz.z.weck des geschützten
Naturdenkmals. vereinberr ist oder

3. die Durchführun-p der Vorschrifi z-u einer nicht gewollten
Beeintnichtisung von Natur und Landschafi führen
wiirde.

(2) Zuständig für die Erteilung der Befieiung ist das Landrats-
amt Würzburg als untere Naturschr.rtzbehörde.

$ 6
Anzeigepflichten

Der Eigentümer und der Besitzer des Naturdenkmals hat nach
Art. 50 Abs. I BayNatSchG erhebliche Schiiden und Mängel am
Naturdenkmal unverzüglich derri Landratsamt Würzburg -unte-

re Naturschutzbehörde- anzuzeigen.

$z
0rdnungswidrigkeiten

(l) Nach Art.52Abs. I Nr. 3 BayNatSchG kann mit Geldbuße
bis zu 50.000,- € belegt werden, wer entgegen $ 4 Nr. 3
Satz.2 eine Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt
bzw. fl ir die MalSnahme nicht das erfblderliche Einverneh-
men der unteren Naturschutzbehörde einholt.

(2) Nach Art*52 Abs. I Nr. 3 BayNatSchG kann tnit Geldbuße
bis zu 50.000,- € belegt werden, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig den Verboten des $ 3 Abs. I und Abs. 2 Nrn. l - 8
dieser Verordnung zuwiderhandelt.

(3) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geldbuße
bis zu -50.000.- € belegt werden. wer vorsätzlich oder fahr-
lässig einer vollziehbaren Aufla-ue zu einer Befreiung nach $
-5 dieser Verordnurre nicht nachkommt.

$ 8
Inkrafttreten

Diese Verulrdnung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntma-
chung im Anrtsblatt des Landkreises Würzburg in Kraft.

Würzburg, den 05.03 .2001

LANDRATSAMTWÜRZBURG

Zont
Landrat

Az.: FB ll K-941/2$07-304
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes
Eisingen-Waldbrunn für das Haushaltsjahr 2007

I .
Haushaltssatzung

des Schulverbandes Eisingen-Waldbrunn
(l,andkreis Würzburg)

für das Haushaltsjahr 2007

Auf Gruncl cler Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungs-
gesetzes (BaySchFG), Ar-t.40 KornmZG sowie derArt.63 ff. der
Genreindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haus-
haltssatzung:

l i 1

Der als Anlage bei-uefügte Haushaltsplan wird hiermit f-estge-
setzt :  er  schl ießt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit.jeweils EUR 192.191,--

und i rn

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben rnit. jeweils EUR

ab.

9.300,--

$ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
n-rngsrnaf3nahmen sind nicht vorgesehen.
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